
Satzung
des Seniorenbeirates der Gemeinde Ostseebad Wustrow

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern (KV M -V) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M -V S. 777), und dem Gesetz zur Starkung und
Mitwirkung der Seniorinnen und Senioren am gesellschaftlichen Leben in Mecklenburg-Vorpommern
(Seniorenmitwirkungsgesetz Mecklenburg-Vorpommern (SenMitwG M -V) vom 26. Juli 2010 (GVOBI. M -V
S. 422) letzte Anderung vom 13. November 2015 (GVBI. M -V. S 463) wird durch die Gemeindevertretung
der Gemeinde Ostseebad Wustrow am 01.10.2019 die nachfolgende Satzung beschlossen.

Praambel

Das Anliegen des Seniorenbeirates besteht darin, die berechtigten Interessen und Belange der alteren
BOrgerinnen und Burger wahrzunehmen.

Der Seniorenbeirat soil dazu beitragen:

- das Selbstbewusstsein der alteren Menschen zu starken,
- die Selbstandigkeit und Unabhangigkeit der Seniorinnen und Senioren zu fOrdern,
- das Alter sinnerf011t in eigener Verantwortung zu gestalten und
- die eigenen Fahigkeiten und Erfahrungen der Alteren fOr die Gesellschaft nutzbar zu machen

1
Aufgaben des Seniorenbeirates

Wesentliche Aufgaben des Seniorenbeirates sind:

1. Die kommunalen Organe und Gremien (Gemeindevertretung, Burgermeister, AusschOsse) in
Fragen der Seniorenarbeit zu beraten und Empfehlungen zur Verbesserung der
Lebensbedingungen von Seniorinnen und Senioren in der Gemeinde Ostseebad Wustrow
einzubringen.

2. Die verantwortlichen Stellen auf spezielle Probleme der Seniorinnen und Senioren aufmerksam
zu machen und die Bearbeitung zu verfolgen.

3. Empfehlungen zur Verbesserung der Lebensbedingungen von Senioren einzubringen.
4. Bei der Planung und Verwirklichung von Angeboten und Hilfen mitzuwirken.
5. Ein Ansprechpartner der Seniorinnen und Senioren in der Gemeinde zu sein.
6. Offentlichkeitsarbeit fOr die Belange der Seniorinnen und Senioren zu leisten.

§ 2
Rechte und Pflichten des Seniorenbeirates

1. Der Seniorenbeirat 1st von der Verwaltung Ober alle wichtigen Angelegenheiten, die altere
Menschen betreffen, zu informieren. Direkter Ansprechpartner des Seniorenbeirates sind die
Mitglieder der Gemeindevertretung und der Burgermeister des Ostseebades Wustrow. Die
Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat wird vom BOrgermeister koordiniert.

2. Der Seniorenbeirat hat die Aufgabe, Anliegen, welche Belange der Senioren zum Inhalt haben, an
die Gemeindevertretung und den BOrgermeister heranzutragen. Hierzu sind zwei Mitglieder des
Seniorenbeirates, welche für das jeweilige Gremium durch den Seniorenbeirat bestimmt wurden,
zu den Sitzungen des Sozialausschusses der Gemeinde einzuladen.
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3. Der Seniorenbeirat tritt nach Bedarf, jedoch mindestens 4 ma! im Jahr zusammen.

4. Der Seniorenbeirat gibt zum Jahresende einen unabhangigen Bericht in Form einer
Schriftinformation Ober die geleistete Arbeit an den BOrgermeister und die Gemeindevertretung.

§3
Berufung des Seniorenbeirates

1. Der Seniorenbeirat besteht aus mindestens 4 standigen Mitgliedern, die in der Gemeinde
Ostseebad Wustrow ihren standigen Wohnsitz haben und mindestens das 55. Lebensjahr
vollendet haben. Die Arbeit der Mitglieder des Seniorenbeirates ist ehrenamtlich und kann
jederzeit durch freiwilligen R0cktritt beendet werden.

2. Die Mitglieder des Seniorenbeirates konnen von Organisationen, Gruppierungen oder
Einzelpersonen, die in der Gemeinde Ostseebad Wustrow ehrenamtliche Arbeit leisten,
vorgeschlagen werden. Die Vorschlage sind an den Seniorenbeirat zu richten. Dieser gibt
gegenOber der Gemeindevertretung seine Empfehlung f0r eine Berufung ab.

3. Die Berufung des Seniorenbeirates sowie die Berufung der Nachfolge fOr em n aus dem
Seniorenbeirat ausscheidendes Mitglied erfolgen durch die Gemeindevertretung.

4. Die Dauer der Amtszeit des Seniorenbeirates ist an die jeweilige Wahlperiode der
Gemeindevertretung gebunden. Nach Ablauf der Wahlperiode bleibt der amtierende
Seniorenbeirat bis zur Berufung eines neuen Seniorenbeirates im Amt.

§ 4
Geschaftsfiihrung

1. Der Seniorenbeirat wahlt aus seiner Mitte eine/n Vorsitzende/n und eine/n Stellvertreter/in.

2. Der Seniorenbeirat gibt sich zur Regelung der inneren Angelegenheiten eine Geschaftsordnung.

5
Materielle und finanzielle Unterstiitzung durch die Gemeinde

1. Dem Seniorenbeirat der Gemeinde Ostseebad Wustrow wird nach MaRgabe des Haushaltes der
Gemeinde Ostseebad Wustrow em n finanzieller Zuschuss zur eigenverantwortlichen Verwendung
zur Verfugung gestellt.

2. Fur die Haushaltsplanung ist der Bedarf an Sach- und Reisekosten bis zum 30.09. des laufenden
Jahres fur das Folgejahr schriftlich und begrundet beim Sozialausschuss der Gemeinde zu
beantragen.

3. Ober die Verwendung der von der Gemeinde Ostseebad Wustrow ausgereichten finanziellen Mittel
ist mit Ablauf des jeweiligen Jahres prOffahig Rechenschaft abzulegen.

4. F0r Sitzungen des Seniorenbeirates stellt die Gemeinde entsprechend eigener MOglichkeiten einen
Beratungsraum kostenfrei zur VerfOgung.
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§6
In Kraft treten

Diese Seniorenbeiratssatzung tritt am Tage nach der Offentlichen Bekanntmachung in Kraft, die Satzung
vom 21.09.2017 tritt gleichzeitig aufler Kraft.

OstseetiackWustrow, den 01.10.2019

c„)
Daniel Schimmelpfennig
Amt. airgermeister

Hinweis:

I
L)

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstofen wurde, kOnnen
diese Verstbfle entsprechend § 5 Abs. 5 Kommunalverfassung M -V nur innerhalb eines Jahres geltend
gemacht werden. Die Frist gilt nicht fOr die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder
Bekanntmachungsvorschriften.

Verfahrensvermerk:

veroffentlicht am:
Datum

If 12 20,48
NamenoZeichen

Auf der Internetseite der Gemeinde Ostseebad VVustrow unter https://www.sitzunosdienst-darss-
fischland.de/risiti-darss-5/
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